Sehr geehrte Frau Pölzleitner,
 
Rückmeldung des Bundeskanzleramtes:
Ihre Geschäftspartner-Zahl lautet: 50082723
 
Bitte e-Rechnung NUR mit der vollständig bestätigten Papierrechnung (lt. Vorschrift) als PDF-Anhang eingeben und anher übermitteln.
SKZ 503132 MS Strobl
Auftragsreferenz: H15:UEW-P, SKZ 503132, SJ 2023/24

Alle Papierrechnungen   m ü s s e n   von der jeweiligen Schule mit den vorgeschriebenen Rechnungsbestätigungen versehen werden, und dem Schulbuchhändler retourniert werden, als PDF-Anhang zur e-Rechnung.
(Rechnungsbestätigungen sind bei übermittelter Papierrechnung auch unvollständig, bitte vor Einreichung der e-Rechnung ergänzen lassen)
 
Die vorgeschriebenen Rechnungsbestätigungen der Schule. 
Auf der Rechnung/dem Lieferschein bitte anführen lassen und als PDF-Anhang zur e-Rechnung anhängen.
 
Datum des Erhalts der Lieferung, Unterschrift und Rundsiegel/Schulstempel,
„P“ für Profan-Schulformlimit-Rechnungen oder
„R“ für reine Religions-Rechnungen oder
„ETHIK“ für reine Ethik-Rechnungen
„DAZ“ für Rechnungen „Deutsch als Zweitsprache“ (immer getrennte Rechnungen) und den Satz:
„Die sachliche und rechnerische Richtigkeit wird bestätigt.“
 
e-Rechnungen – 
e-Rechnungsadressat
bei Schulen im Bundesland Salzburg 
Finanzamt Österreich – FLAG
Kundenteam Freifahrten/Schulbücher Salzburg-Stadt (H15)
Bahnhofplatz 7
4020 Linz, Austria
UID-Nr. ATU68008657.
 
Die Auftragsreferenz setzt sich zusammen (siehe Anhang)
Aus der Einkäufergruppe (Salzburg H15), dem jeweiligen UEW-Budget und der Schulkennzahl der jeweiligen Schule, und dem Schuljahr
 
Beispiel: für die MS Strobl
H15:UEW-P, SKZ 503132, SJ 2023/24

